
 
 

ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN der Z.I.S. Kunststoff GmbH, Industriestraße 15,  

D-33184 Altenbeken-Buke 

Gültig ab 01.03.2008 

 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1. Für die Vertragsbeziehungen zwischen der Z.I.S. 
Kunststoff GmbH (nachfolgend "Z.I.S.") und dem Liefe-
ranten (nachfolgend "Lieferant") der bestellten neuwerti-
gen oder recycelten Produkte ("Produkte“) gelten aus-
schließlich die nachfolgenden Allgemeinen Einkaufsbe-
dingungen (nachfolgend "AEB“), die der Lieferant mit 
Vertragsschluss akzeptiert. Diese AEB gelten für alle Lie-
ferungen, Leistungen und Angebote des Lieferanten. Sie 
sind Bestandteil aller Verträge, die Z.I.S. mit dem Liefe-
ranten schließt.  

1.2. Von den hier aufgeführten AEB abweichende oder 
ergänzende Bedingungen finden keine Anwendung, es 
sei denn, Z.I.S. hat ihrer Geltung zuvor ausdrücklich in 
Textform zugestimmt. Diese AEB gelten auch dann, 
wenn Z.I.S. in Kenntnis entgegenstehender oder abwei-
chender Bedingungen des Lieferanten Auftragsbestäti-
gungen oder Lieferungen vorbehaltlos annimmt oder die-
se bezahlt. Z.I.S. hat das Recht, vom Vertrag zurückzu-
treten, wenn der Lieferant den AEB widerspricht. In die-
sem Fall stehen dem Lieferanten keine Ansprüche gegen 
Z.I.S. zu. 

1.3. Alle Angebote des Lieferanten sowie Bestellungen 
von Z.I.S. und Änderungen oder Ergänzungen zu den 
Bestellungen oder Angeboten sowie Nebenabreden be-
dürfen der Textform gemäß § 126b BGB (etwa E-Mail, 
Telefax). Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Erfor-
dernis.  

1.4. Diese AEB gelten nur gegenüber Unternehmern, ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen  (§ 310 Abs.1 BGB). 

1.5. Diese AEB gelten auch für alle künftigen Geschäfte 
mit dem Lieferanten, selbst wenn sie nicht nochmals ge-
sondert vereinbart werden. 

2. Bestellungen und Aufträge 

Der Lieferant ist an sein Angebot zwei Monate gebunden, 
sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Be-
stellungen sind für Z.I.S. nur rechtsverbindlich, wenn sie 
vom Lieferanten unverändert in Textform bestätigt wor-
den sind. Z.I.S. behält sich vor, die Bestellung zu widerru-
fen, wenn ihr diese Bestätigung nicht innerhalb von 10 
Werktagen zugeht. Der Lieferant ist verpflichtet, sich ex-
akt an die Spezifikation und den Wortlaut der Bestellung 
sowie etwaige zugrunde liegende Unterlagen zu halten. 
Jegliche wesentlichen oder unwesentlichen Abweichun-
gen von der Bestellung bzw. den dazugehörenden Unter-
lagen müssen Z.I.S. angezeigt werden und bedürfen ih-
res schriftlichen oder in Textform erklärten Einverständ-
nisses.  

3. Preise, Zahlungsbedingungen 

3.1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bin-
dend. Er schließt sämtliche Aufwendungen im Zusam-
menhang mit der vom Lieferanten geschuldeten Leistung 
ein. Er versteht sich einschließlich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Mangels abweichender schriftlicher Ver-
einbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“, ein-
schließlich handelsüblicher Verpackung, ein. Die Ver-
pflichtung zur Rückgabe der Verpackung bedarf beson-
derer schriftlicher Vereinbarung. Preiserhöhungsvorbe-
halte bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung von Z.I.S. 

3.2. Rechnungen können seitens von Z.I.S. nur dann bear-
beitet werden, wenn diese - entsprechend den Vorgaben in 
der Bestellung - die dort ausgewiesene Bestellnummer an-
geben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Obliegenheit 
entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich. 

3.3. Z.I.S. bezahlt, sofern nichts anderes schriftlich verein-
bart ist, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Übergabe 
der bestellten Produkten sowie Erhalt einer Rechnung ge-
mäß Ziffer 3.2 dieser AEB und aller vertraglich geschulde-
ten Unterlagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Ka-
lendertagen nach Rechnungserhalt netto. Vor Ablauf dieser 
Frist werden Rechnungen zur Zahlung nicht fällig. Verzug 
tritt nach Fälligkeit erst mit Zugang einer schriftlichen Mah-
nung (§ 126 BGB) ein. Soweit die Erbringung einer Leis-
tung durch den Lieferanten Gegenstand des Vertrages ist, 
ist die Vergütung erst nach vollständiger Erbringung dieser 
Leistung fällig, es sei denn die Parteien haben ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart. 

3.4. Alle Zahlungen durch Z.I.S. erfolgen unter Vorbehalt 
der Rechte wegen mangelhafter Lieferung bzw. Leistung. 
Soweit bei Fälligkeit Mängel bekannt sind, ist Z.I.S. berech-
tigt, Zahlungen in angemessener Höhe zurückzuhalten. Die 
Rechte von Z.I.S. nach den gesetzlichen Vorschriften blei-
ben hiervon unberührt. Insbesondere steht Z.I.S. uneinge-
schränkt das Recht zur Aufrechnung oder zur Geltendma-
chung von Zurückbehaltungsrechten zu.  

3.5. Gegen Z.I.S. gerichtete Forderungen können nur mit 
ihrer vorherigen schriftlichen Zustimmung abgetreten wer-
den. Dies gilt nicht für Abtretungen im Rahmen eines ver-
längerten Eigentumsvorbehalts. Gegen Forderungen von 
Z.I.S. kann der Lieferant nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. 

3.6. Streitigkeiten über die Höhe der an den Lieferanten zu 
zahlenden Vergütung berechtigen diesen nicht, seine Leis-
tungen ganz oder teilweise auch nur vorübergehend einzu-
stellen.  

4. Lieferzeit, Lieferverzug 

4.1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bin-
dend. Vorzeitige Lieferungen und/oder Teillieferungen be-
dürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch 
Z.I.S. 

4.2. Der Lieferant ist verpflichtet, Z.I.S. unverzüglich schrift-
lich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder 
erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die ange-
gebene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. Die Mit-
teilung muss unter Angabe der Gründe und der mutmaßli-
chen Dauer der Verzögerung erfolgen. Unterlässt der Liefe-
rant diese Mitteilung, kann er sich auch bei höherer Gewalt 
nicht auf das Hindernis berufen.  

4.3. Bei Lieferverzug ist Z.I.S. berechtigt, nach vorheriger 
Androhung pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 
0,5% des Bestellpreises pro vollendeter Woche zu verlan-
gen, jedoch nicht mehr als insgesamt 5%. Weitergehende 
gesetzliche Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Insbe-
sondere ist Z.I.S. berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung 
zu verlangen, wobei der gezahlte pauschalierte Verzugs-
schaden anzurechnen ist.  

5. Gefahrenübergang, Dokumente 
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5.1. Bis zum Eintreffen der Produkte bei Z.I.S. oder dem 
sonst benannten Empfänger trägt der Lieferant die Ge-
fahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung.  

5.2. Lieferscheine sind stets zusammen mit den Produk-
ten zu versenden. Die Dokumente sind mit detaillierten 
Bestelldaten zu versehen. Kosten infolge falscher oder 
fehlender Daten trägt der Lieferant. 

6. Gewährleistung, Mängeluntersuchung, Rückgriff 

6.1. Der Lieferant hat die Produkte Z.I.S. frei von Sach- 
und Rechtsmängeln zu verschaffen. Er haftet hierfür vor-
behaltlich einer abweichenden Regelung in diesen AEB 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

6.2. Dem Lieferanten ist bekannt, dass Z.I.S. Produkte 
aus extrudierten Kunststoffen industriell herstellt und ver-
treibt und dass Z.I.S. mit diesen Produkten auf den Ge-
bieten der Elektrizitäts-, Gas-, Telekommunikations- und 
Wasserversorgung sowie –verteilung Handel treibt. Dies 
stellt hohe Qualitäts-, Sicherheits- und Zuverlässigkeits-
anforderungen auch an die Leistungen des Lieferanten. 
Der Lieferant leistet daher Gewähr, dass seine Leistun-
gen den anerkannten Regeln und dem neuesten Stand 
der Technik, den einschlägigen deutschen gesetzlichen 
und behördlichen Vorschriften und Vorgaben sowie der 
vereinbarten Beschaffenheit entspricht. 

6.3. Z.I.S. ist verpflichtet, die Produkte innerhalb ange-
messener Frist auf etwaige Qualitäts- oder Quantitätsab-
weichungen zu prüfen und gegebenenfalls zu rügen; 
Mängelrügen nach § 377 HGB gelten in jedem Fall als 
rechtzeitig, wenn sie dem Lieferanten innerhalb einer 
Frist von 10 Werktagen nach Anlieferung bzw. (bei ver-
deckten Mängeln) nach Entdeckung per Telefax, Brief, E-
Mail oder telefonisch zugehen. Mangelhafte Produkte 
werden auf Kosten des Lieferanten von Z.I.S. zurückge-
sendet. Der Lieferant hat Z.I.S. die Kosten für die einst-
weilige Aufbewahrung mangelhafter und von Z.I.S. gerüg-
ter Produkte gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu er-
statten. 

6.4. Die Entgegennahme der Produkte durch Z.I.S. (Ü-
bergabe im Sinne von §§ 446, 651 BGB) erfolgt stets un-
ter Vorbehalt sämtlicher Rechte, insbesondere wegen 
mangelhafter oder verspäteter Lieferung.  

6.5. Auf Verlangen von Z.I.S. ist der Lieferant verpflichtet, 
an Z.I.S. erfüllungshalber sämtliche Ansprüche abzutre-
ten, die ihm wegen oder im Zusammenhang mit einem 
Mangel am gelieferten Produkt gegen etwaige Unterliefe-
ranten oder sonstige Dritte zustehen. In diesem Fall hat 
er Z.I.S. alle zur Geltendmachung solcher Ansprüche er-
forderlichen Dokumente zu übergeben. 

6.6. Mängelrechte von Z.I.S. gegenüber dem Lieferanten 
verjähren abweichend von den gesetzlichen Regelungen 
drei Jahre nach Übergabe des Produkts. Die Verjährung 
sonstiger, insbesondere deliktischer Ansprüche bleibt 
hiervon unberührt. Mit dem Zugang einer schriftlichen 
Mängelanzeige durch Z.I.S. beim Lieferanten ist die Ver-
jährung sämtlicher Gewährleistungsansprüche gehemmt.  

7. Produkthaftung, Freistellung, Versicherungs-
schutz 

7.1. Soweit der Lieferant einen Schaden zu vertreten hat, 
der auf die Lieferung des von ihm angefertigten oder ge-
lieferten Produkts zurückzuführen ist, ist er verpflichtet, 
Z.I.S. von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern freizustellen. Dies gilt insbesondere auch für 
Schäden, die im Ausland eintreten. 

7.2. Der Lieferant ist verpflichtet, Z.I.S. alle etwaigen Auf-
wendungen zu erstatten, insbesondere solche, die bei ei-
ner Rücknahme der weiterverkauften Produkte anfallen. 
Weitergehende vertragliche oder gesetzliche Ansprüche 
bleiben hiervon unberührt.  

7.3. Die in Ziffer 7.2 getroffene Regelung gilt entsprechend, 
soweit Schäden auf mangelhafte Leistungen von Vorliefe-
ranten oder Subunternehmern des Lieferanten zurückzu-
führen sind.  

7.4. Der Lieferant ist verpflichtet, eine Produkthaftpflicht-
versicherung mit einer angemessenen Deckungssumme zu 
unterhalten. Die Versicherung ist Z.I.S. auf Verlangen je-
derzeit schriftlich durch Vorlage der Police und Zahlungsbe-
lege nachzuweisen. Z.I.S. behält es sich vor, im Einzelfall 
den Abschluss einer solchen Versicherung mit einer be-
stimmten Mindestdeckungssumme zu verlangen. Die Mög-
lichkeit von Z.I.S. einen die Deckungssumme übersteigen-
den Schaden geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt. 

8. Schutzrechte 
 
8.1. Der Lieferant steht dafür ein, dass durch oder im Zu-
sammenhang mit der Lieferung des Produkts keine Paten-
te, Lizenzen oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte o-
der Urheberrechte Dritter im Inland oder in Ländern der Eu-
ropäischen Union verletzt werden. 

8.2. Für den Fall, dass Z.I.S. wegen einer Verletzung der in 
Ziffer 8.1. bezeichneten Art von einem Dritten in Anspruch 
genommen werden sollte, hat der Lieferant Z.I.S. auf erstes 
schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen und sämtli-
chen in diesem Zusammenhang notwendigerweise anfal-
lenden Aufwendungen (z.B. Rechtsverfolgungskosten) frei-
zustellen. Weitergehende Rechte, insbesondere das Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag, bleiben hiervon unberührt. 

9. Eigentumsvorbehalte des Lieferanten 
 
Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie 
sich auf die Zahlungsverpflichtungen von Z.I.S. für die je-
weiligen Produkte beziehen, an denen sich der Lieferant 
das Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder 
verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig.  

10. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Erklärungen 
und Informationen zum Produktursprung 

10.1. Der Lieferant verpflichtet sich alle deutschen und eu-
ropäischen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 
und Regelungen einzuhalten, die ihn in seiner Eigenschaft 
als Hersteller oder Lieferant neuer oder gebrauchter Pro-
dukte betreffen. Zu den nach Satz 1 zu beachtenden Vor-
schriften und Regelungen zählen insbesondere solche über 
Transport, Verpackung, Lagerung, Kennzeichnung, Be-
handlung und Entsorgung des zu liefernden Produkts sowie 
zur Feststellung des Produktursprungs.  

10.2. Der Lieferant verpflichtet sich ferner, im Hinblick auf 
die von ihm gelieferten Produkte, sämtliche erforderlichen 
Erklärungen gegenüber Z.I.S. abzugeben und/oder Z.I.S. 
sämtliche erforderlichen Informationen und Auskünfte zu 
erteilen, die erforderlich sind, damit Z.I.S. seinerseits ihren 
gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen kann. Dies gilt 
insbesondere, aber nicht abschließend, für alle Informati-
ons-, Registrierungs- oder sonstige Pflichten gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Regist-
rierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemi-
scher Stoffe (REACH-VO). Ferner verpflichtet sich der Lie-
ferant, alle Produkte gemäß den Vorgaben in der vorste-
henden Verordnung zu kennzeichnen und mit den danach 
notwendigen Dokumenten auszustatten. Er verpflichtet 
sich, alle danach bestehenden Anforderungen hinsichtlich 
Vorregistrierung, Registrierung, Beantragung der Zulas-
sung und/oder Verteidigung gegen Beschränkungen zu er-
füllen, um die Verkehrsfähigkeit der Produkte sicherzustel-
len. Der Lieferant hat den gesetzlichen Status der Produk-
te, ihre chemischen Inhaltsstoffe und/oder Bestandteile 
fortlaufend zu beobachten und Z.I.S. über etwaige Ände-
rungen unverzüglich in Textform zu informieren. 
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11. Schlussbestimmungen 

11.1. Z.I.S. behält sich die jederzeitige Änderung dieser 
AEB vor. 

11.2. Soweit gesetzlich zulässig, ist Gerichtsstand und 
Erfüllungsort der Sitz von Z.I.S. Diese ist jedoch berech-
tigt, den Lieferanten auch an dessen allgemeinen Ge-
richtsstand zu verklagen.  

11.3. Auf den Vertrag und auf alle Ansprüche, die aus 
oder anlässlich dieses Vertrages entstehen, ist das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland anwendbar, unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts (CISG).  

11.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AEB ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte 
sich in diesen AEB eine Lücke befinden, so wird hier-
durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht be-
rührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung ist eine sol-
che wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die dem Sinn 
und Zweck der unwirksamen Bestimmung, insbesondere 
ihrer wirtschaftlichen Intention entspricht. Im Falle einer 
Lücke ist diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die nach 
dem Sinn und Zweck des Vertrages vereinbart worden 
wäre, hätte man diesen Punkt von vornherein bedacht. 


